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VORWORT 
 

„Wir kommen gut voran!“ lautet das Resümee. Vieles 

von dem, was wir uns zu Beginn unserer Arbeit 2022 

vorgenommen haben, wurde bereits umgesetzt oder 

initiiert. Wir können zufrieden und stolz zurückbli-

cken.  

 

 

 

Der kreisweite Runde Tisch - das Vernetzungsgremium, in dem verschiedene Institutionen 

zusammenarbeiten, um die Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen vor Ort zu verbes-

sern - hat an Attraktivität und Zulauf gewonnen. Darüber hinaus ist das Netzwerk durch eine 

eigene Website nun auch öffentlich sichtbar. Es ist gelungen, die Hilfsangebote im Kreis 

Recklinghausen auf dieser Website zu bündeln und damit den Zugang zu Informationen für 

Betroffene und die Weitervermittlungspraxis für Fachkräfte zu erleichtern. QR-Code-Aufkle-

ber, die zur kreisweiten Übersicht dieser Hilfsangebote führen, ermöglichen Gewaltbetroffe-

nen eine schnelle und einfache Information und werden inzwischen auch von der Polizei bei 

Einsätzen zu häuslicher Gewalt genutzt. Eine Plakatkampagne mit diesem QR-Code in Ko-

operation mit Wohnungsbaugesellschaften ist bereits in Planung.  

 

Das Angebot der Anonymen Spurensicherung nach sexualisierter Gewalt im Kreis Recklin-

ghausen wurde in Kooperation und durch das Engagement der Gleichstellungsbeauftragten 

des Klinikums Vest erweitert. Es ist gelungen, verschiedene Themen wie die schwierige 

finanzielle Situation der Frauenberatungsstellen, die Optimierung der Täterarbeit, die man-

gelnde Priorisierung des Gewaltschutzes im Kontext von Sorge- und Umgangsrecht sowie 

die Notwendigkeit eines traumasensiblen Umgangs mit Betroffenen erfolgreich in die Öf-

fentlichkeit zu tragen. Die im letzten Jahr begonnene Veranstaltungsreihe „gewaltfrei le-

ben“ konnte erfolgreich fortgesetzt werden. 

 

All dies wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit 

mit den Netzwerkpartner*innen des Kreisweiten Runden Tisches, bei denen wir uns an die-

ser Stelle sehr herzlich bedanken möchten.  
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Diesen Zusammenhalt brauchen wir in diesen schwierigen Zeiten, in denen Gewalt, Ras-

sismus und Antifeminismus in der Gesellschaft zunehmen. Und wir brauchen Koordinie-

rungsstellen wie die unsere, die diesen Zusammenhalt und die interdisziplinäre Zusammen-

arbeit gezielt fördern und stärken. Vor diesem Hintergrund wünschen wir uns, dass unsere 

Arbeit langfristig fortgesetzt wird und die visionäre Idee der Istanbul-Konvention von einer 

gleichberechtigten und friedlichen Gesellschaft mit großen Schritten voranschreitet und all 

jene überholt, die sich ihr entgegenstellen. 

 

 

 

 

 

Anna Weber    Katharina Hans 
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1. ÜBER DIE KOORDINIERUNGSSTELLE GE-

WALTSCHUTZ FÜR FRAUEN UND MÄDCHEN 

(KGFM)  

1.1 Hintergrundinformationen zur Umsetzung der Istanbul-Konvention 

Die Zahlen sind alarmierend: Jede dritte Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer 

von Gewalt. Jede Vierte erlebt Gewalt in der Partnerschaft. Gleichzeitig werden viele dieser 

Taten nicht angezeigt, so dass die Polizeiliche Kriminalstatistik das tatsächliche Ausmaß 

nur bedingt widerspiegelt (vgl. Schröttle/ Müller 2004). Es ist davon auszugehen, dass die 

Dunkelziffer noch deutlich höher liegt. Von häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt, psy-

chischer Gewalt, Zwangsverheiratung, weiblicher Genitalverstümmelung, Zwangsprostitu-

tion oder anderen Gewaltformen sind Frauen überproportional häufig betroffen. Nicht weil 

sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren, sondern weil sie Frauen sind.  

 

Die Istanbul-Konvention ist ein umfassender Menschenrechtsvertrag zum Schutz vor die-

sen Gewaltformen. Mit dem Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) hat der Europarat das bisher 

stärkste frauenpolitische Instrument in Europa geschaffen. Sie basiert auf den vier Säulen 

Gewaltprävention, Opferschutz, Strafverfolgung und interdisziplinäre Zusammenarbeit bei 

der Umsetzung von Gewaltschutzmaßnahmen. Seit 2018 ist die Istanbul-Konvention in 

Deutschland geltendes Recht. Mit der Ratifizierung der Konvention verpflichtet sich 

Deutschland auf allen staatlichen Ebenen, Gewalt gegen Frauen zu verhindern, zu verfol-

gen und zu beseitigen, die Rechte von Frauen zu stärken und von Gewalt Betroffenen um-

fassende Hilfe, Schutz und Unterstützung zu gewähren. Dies ist auch für die Kommunen 

Anlass, die lokalen Hilfesysteme systematisch unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten 

zu überprüfen. 

 

„Der Kreis Recklinghausen richtet eine Projektstelle zur Prävention und Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen und häuslicher Gewalt ein“ - so lautet der einstimmige 

Beschluss des Kreistages vom 17.05.2021. Der Kreis Recklinghausen hat mit der Frauen-

beratungsstelle Recklinghausen e.V. und der Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in 

Marl e. V. eine Vereinbarung über die Einrichtung einer Projektstelle zur regionalen Umset-

zung der Ziele der Istanbul-Konvention sowie die Durchführung einer Bestandsanalyse be-

schlossen, um zu prüfen, welche Lücken zur Umsetzung der Istanbul-Konvention im Kreis 

Recklinghausen noch geschlossen werden müssen. Über die sich daraus ergebenden 
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Handlungsbedarfe soll im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (AGS) berichtet 

werden. 

 

Da der Begriff "Istanbul-Konvention" in der Öffentlichkeit nicht geläufig ist, wurde zur bes-

seren Verständlichkeit die Bezeichnung "Koordinierungsstelle Gewaltschutz für Frauen und 

Mädchen" (KGFM) gewählt. Die Projektstelle zur Koordinierung und Unterstützung der Um-

setzung der Istanbul-Konvention wurde zunächst für die Dauer der laufenden Legislaturpe-

riode (2022 bis März 2026) eingerichtet. Da die Umsetzung der Istanbul-Konvention eine 

kreisweite Aufgabe ist, wurde ein Beirat gegründet, in dem der Kreis Recklinghausen durch 

Entscheidungsträger*innen des Jobcenters und der Bereich der Hilfe- und Unterstützungs-

einrichtungen durch Mitarbeiter*innen der Frauenberatungsstellen des Kreises vertreten 

sind. Begleitet wird der Beirat durch das interdisziplinäre Netzwerk „Runder Tisch gegen 

Gewalt an Frauen im Kreis Recklinghausen (KRT)“. Auf Bundesebene wurde bisher keine 

Koordinierungsstelle eingerichtet, jedoch hat die Berichterstattungsstelle zu geschlechts-

spezifischer Gewalt beim Deutschen Institut für Menschenrechte am 01.11.2022 ihre Arbeit 

als Monitoring-Stelle zur Istanbul-Konvention aufgenommen und die Fach- und Koordinie-

rungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention des Landes Nordrhein-Westfalen hat 

im März 2023 ihre Arbeit aufgenommen. Auf kommunaler Ebene gibt es bundesweit insge-

samt ca. 36 Koordinierungsstellen zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, in NRW sind es 

mit uns als Koordinierungsstelle acht (Bochum, Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Köln, 

Münster, Recklinghausen (Kreis), Remscheid). 

 

1.2 Zahlen und Fakten 

Die Fallzahlen häuslicher Gewalt steigen seit ihrer erstmaligen Erhebung in Deutschland im 

Jahr 2015 kontinuierlich an. Im vergangenen Jahr stiegen sie bundesweit erneut auf rund 

256.000 Fälle und damit um 6,5% im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere bei Partner-

schaftsgewalt sind die Opfer überwiegend weiblich (79%) und die Täter überwiegend männ-

lich (75,6%) (S. 7, BKA Lagebild Häusliche Gewalt 2023). 

 

Bei der Polizei Nordrhein-Westfalen wurden 60.268 Taten häuslicher Gewalt zur Anzeige 

gebracht (plus 2,8 Prozent). Auch die Anzahl der Sexualdelikte in NRW ist mit 32.463 Fällen 

um 3 Prozentpunkte gestiegen (vgl. hierzu auch S. 9, LKA NRW, Häusliche Gewalt Lagebild 

NRW 2022). 

 

Das Polizeipräsidium Recklinghausen verzeichnete 2023 mit rund 2553 Meldungen häusli-

cher Gewalt ca. 90 Fälle mehr als im Jahr zuvor. Die Opfer waren mehrheitlich weiblichen 
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Geschlechts (n=1.944, siehe dazu S. 40 im Anhang). Insgesamt ist im Kreis Recklinghausen 

ein eklatanter Anstieg zu beobachten. Die nachfolgende Grafik macht deutlich, dass sich 

die Anzahl weiblicher Opfer in Fällen häuslicher Gewalt mehr als verdoppelt hat. Über die 

Ursachen und Hintergründe dieses enormen Anstiegs in so kurzer Zeit kann nur spekuliert 

werden. 

 

Abb. 1 Quelle: PKS des Polizeipräsidiums Recklinghausen nebst eigenen Berechnungen (Anhang, S.40) 

 

Keine Spekulation ist es, dass häusliche Gewalt den Staat Milliarden kostet. Laut einer Kos-

tenstudie für Deutschland (2017 erhoben durch Prof. Dr. Sylvia Sacco) fallen jährlich min-

destens 3,8 Milliarden Euro an Ausgaben für Polizeieinsätze, Gerichtsverhandlungen, Pro-

zesskostenhilfe, Strafvollzug, Bewährungshilfe, medizinische Behandlung, Therapie für die 

Opfer, Frauenhäuser und Fachberatungsstellen usw. an. Neben den direkten Kosten gilt es 

auch die indirekten Kosten zu berücksichtigen wie z.B. den Verlust von Arbeitseinkommen 

sowie produktiver Arbeitszeit. Allein die Kosten für die Schutzeinrichtungen und Beratungs-

stellen für Frauen belaufen sich derzeit auf rund 270 Millionen Euro pro Jahr (vgl. dazu S. 

34 Kostenstudie zum Hilfesystem, Kienbaum 2023).  

 

Mit den Fallzahlen steigen nicht nur die Kosten, sondern auch die Anforderungen an das 

Hilfesystem. Die fünf Frauenhäuser im Kreis Recklinghausen (Recklinghausen, Datteln, 

Herten, Castrop-Rauxel und Dorsten) verfügen insgesamt über 61 Plätze und berichten, wie 

bereits im Vorjahr, von einer konstant hohen Auslastung und einer Zunahme von massiver 

körperlicher Gewalt gegen Frauen. Im Jahr 2023 wurden in den genannten Frauenhäusern 

insgesamt 357 Personen aufgenommen. Davon waren 128 Frauen und 229 Kinder. Die 

Verweildauer der Bewohnerinnen lag im Durchschnitt bei drei bis sechs Monaten. Nicht alle 

Hilfesuchenden konnten aufgenommen werden. Gemäß einer Umfrage der KGFM unter 

den Frauenhäusern mussten 1.317 Frauen aus NRW oder anderen Bundesländern 
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abgewiesen werden, z.B. wegen Überbelegung oder fehlender Plätze (Dopplungen nicht 

ausgeschlossen). Es ist davon auszugehen, dass der tatsächliche Bedarf noch höher ist, 

da sich viele Frauen nicht melden, wenn sie bereits auf der Übersichtskarte der Landesar-

beitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser (unter www. frauen-info-netz.de) gesehen ha-

ben, dass das entsprechende Frauenhaus voll belegt ist. Hier muss laut Istanbul-Konven-

tion nachgebessert und eine dem tatsächlichen Bedarf entsprechende Anzahl von Plätzen 

geschaffen werden (IK, Art. 23, Council of Europe, 2011, S. 69). 

 

 

Abb.2 Ergebnisse einer Umfrage der KGFM unter den Frauenhäusern im Kreis 

 

Die vier Frauenberatungsstellen im Kreis Recklinghausen (Gladbeck, Herten, Marl, Reck-

linghausen) verzeichneten im letzten Jahr mit rund 390 Einzelberatungen mehr als im Jahr 

zuvor ebenfalls eine deutlich gestiegene Nachfrage, wie die nachfolgende Grafik deutlich 

macht.  

 

Abb. 3 Ergebnisse einer Umfrage der KGFM unter den Frauenberatungsstellen im Kreis 
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Die Anzahl der an die Frauenberatungen vermittelten polizeilichen Meldungen häuslicher 

Gewalt fällt demgegenüber nach wie vor gering aus (siehe Abb. 4). Die in diesem Kontext 

getroffenen Maßnahmen zur Optimierung der Informationsweitergabe bzw. Schnittstellen-

arbeit zwischen Polizei und Frauenberatungsstellen werden im Nachfolgenden dargestellt 

(siehe Kapitel 2.1.1 oder 2.3.1).  

 

 

Abb. 4 Quelle: Umfragen unter den Frauenberatungsstellen im Kreis und Bottrop  

 

Weitere Schritte zur Verbesserung dieser Schnittstellenarbeit sind Angebote zur Sensibili-

sierung von Streifenpolizist*innen im Umgang mit Betroffenen häuslicher Gewalt sowie eine 

Etablierung der regelhaften Datenübermittlung (automatische Weiterleitung der Betroffen-

endaten im Falle häuslicher Gewalt von der Polizei an Hilfeeinrichtungen) wie sie bereits in 

Niedersachsen und Schleswig-Holstein praktiziert wird. Letzteres müsste durch eine geän-

derte Gesetzgebung geklärt werden und wurde u.a. im Rahmen von Netzwerktreffen der IK-

Koordinierungsstellen in NRW, im Austausch mit der Polizei etc. thematisiert.  

 

1.3 Auftrag der Koordinierungsstelle  

Die Koordinierungsstelle Gewaltschutz für Frauen und Mädchen (KGFM) hat die Aufgabe, 

die Umsetzung der Istanbul-Konvention im Kreis Recklinghausen in einem partizipativen 

Prozess zu koordinieren, zu steuern und zu gestalten. Dieser Prozess soll alle im Gewalt-

schutz relevanten Akteur*innen in ihren jeweiligen Einrichtungen, Ämtern und Fachberei-

chen sowie die Zivilbevölkerung und die Medien einbeziehen. Dementsprechend soll die 

Arbeit der Koordinierungsstelle, insbesondere der Aufbau eines Netzwerkes von Schutz- 
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und Hilfeeinrichtungen, vorangetrieben und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ein ge-

meinsames Verständnis von geschlechtsspezifischer Gewalt etabliert werden. 

 

1.4 Aufbau und Finanzierung  

Die Koordinierungsstelle KGFM ist je zur Hälfte dezentral bei der Frauenberatungsstelle 

Recklinghausen und der Frauenberatungsstelle Marl mit ihren jeweiligen Projektmitarbeite-

rinnen angesiedelt. Die Frauenberatungsstellen fungieren dabei als Arbeitgeberin. Sie sind 

für die gesamte Personalverwaltung zuständig und üben auch die Fachaufsicht und das 

Weisungsrecht aus. 

 

Die finanzielle Förderung (Sach- und Personalkosten sowie Ausgaben für Öffentlichkeitsar-

beit) der Koordinierungsstelle KGFM erfolgt durch den Kreis Recklinghausen. Durch die An-

siedlung der Koordinierungsstelle bei den Frauenberatungsstellen und den damit verbun-

denen kurzen Wegen zur Expertise der dort ansässigen Fachberaterinnen hat der Kreis 

Recklinghausen Vorbildcharakter für viele Städte und Gemeinden. 

 

Abb. 5 Organigramm der IK-Projektstelle 
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2. TÄTIGKEITSBERICHT 
Zahlreiche Vorgaben der Istanbul-Konvention werden im Kreis Recklinghausen bereits um-

gesetzt, aber es gibt noch viele Herausforderungen. Die weitere Umsetzung und der Aufbau 

entsprechender Strukturen verlangen kontinuierlich Anstrengungen und personelle sowie 

finanzielle Ressourcen, um Gewalt gegen Frauen wirksam zu bekämpfen. Die Bekämpfung 

und Verhütung geschlechtsspezifischer Gewalt sind daher als gesamtgesellschaftliche Ver-

antwortung und Daueraufgabe zu verstehen. Die regelmäßigen Aufgaben und Schwer-

punkte der KGFM ergeben sich aus den Analysen der Unterstützungs- und Hilfseinrichtun-

gen im gesamten Kreis Recklinghausen, den kommunizierten Bedarfen aus dem kreiswei-

ten Netzwerk gegen Gewalt und Frauen, den Schlussfolgerungen des vorangegangenen 

Tätigkeitsberichtes der Koordinierungsstelle (Jahresbericht 22/23), den aktuellen Landes-

vorhaben und Vorhaben der kommunalen Koordinierungsstellen zur Umsetzung der Istan-

bul-Konvention in NRW sowie bundesweiten Themen in der Anti-Gewalt-Arbeit. Eine Bün-

delung und Evaluation dieser Punkte weisen folgende Themen aus, die schwerpunktmäßig 

im Kreis Recklinghausen angegangen werden sollten. 

 

2.1 Förderung kreisweiter Kooperationen und Vernetzungsstrukturen 

Ein zentrales Ziel von Vernetzung und der Initiierung von Kooperationsbündnissen ist, die 

interdisziplinäre und interinstitutionelle Zusammenarbeit zu stärken. Eine zentrale Aufgabe 

der Arbeit von Vernetzung ist es zunächst zu klären: Wer sind die Ansprechpartner*innen 

in den kooperierenden Einrichtungen? Welche gibt es in bereits bestehenden Netzwerken? 

Welche müssen noch gewonnen werden? Was braucht Kooperation zur Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen? 

 

Ein Akteursmapping durch die Koordinierungsstelle zeigt, dass der Kreis Recklinghausen 

ein sehr breites Hilfenetzwerk hat, in dem Schutzeinrichtungen, spezialisierte Beratungs-

stellen und Teile der Stadtverwaltung wie die kommunale bzw. kreisweite Gleichstellung 

seit vielen Jahren eng kooperieren. Die große Bandbreite der Hilfe- und Unterstützungs-

struktur im Kreis spiegelt sich auch in den verschiedenen lokalen Runden Tischen und Ar-

beitskreisen wieder, die sich mit ihren Akteur*innen und spezifischen Themen im Kampf 

gegen Gewalt an Frauen engagieren. Diese Zusammenarbeit erstreckt sich jedoch nicht nur 

auf alle nicht-staatlichen Einrichtungen und (freien) Träger sowie lokale Behörden, sondern 

soll laut Istanbul-Konvention auch alle einschlägigen staatlichen Stellen, einschließlich Jus-

tiz, Staatsanwaltschaften und Strafverfolgungsbehörden miteinschließen (vgl. Art.18 IK).  



 

 

 

12 

Sensibilisierung, Information und Wissenstransfer zu den Themen geschlechtsspezifische 

und häusliche Gewalt entsteht auch durch interprofessionellen Austausch und interdiszipli-

näre Vernetzung. Die Verpflichtung hierzu lässt sich aus Artikel 18 Istanbul-Konvention „all-

gemeine Verpflichtung“ indirekt ableiten. Hierin wird die bereichsübergreifende Zusammen-

arbeit gefordert, um „alle Opfer vor weiteren Gewalttaten zu schützen“ und Betroffenen Hilfe 

und Unterstützung zu gewährleisten. Die Umsetzung dieser allgemeinen Verpflichtung wird 

in den verschiedenen Bereichen der Konvention gefordert. Der Aspekt der Vernetzung wird 

explizit in Artikel 7 (koordiniertes Vorgehen) und den entsprechenden Erläuterungen in der 

Konvention benannt. Es soll eine wirksame Zusammenarbeit zwischen allen im Gewalt-

schutz relevanten Akteur*innen, allen einschlägigen Behörden, Einrichtungen und Organi-

sationen umgesetzt werden. Hierzu bedarf es über die Beteiligung einzelner Akteur*innen 

hinaus verbindlicher Beteiligungen von und zwischen den Akteur*innen sowie Institutionali-

sierungen von Maßnahmen. Neben einem solchen koordiniertem Vorgehen ist auch die Zi-

vilbevölkerung in diesen Beteiligungsprozess miteinzubeziehen (Artikel 9).  

 

2.1.1 Interdisziplinäre Zusammenarbeit 

Im März 2024 wurden mehrere Veranstaltungen für die Beschäftigten unterschiedlicher 

Führungsebenen der Polizei zum Thema sexualisierte Gewalt durchgeführt - organisiert von 

der Gleichstellungsbeauftragten der Polizei, dem Kommissariat für Kriminalprävention und 

Opferschutz und mit Unterstützung von uns als Koordinierungsstelle Gewaltschutz für 

Frauen und Mädchen (KGFM). Hintergrund war die vom Polizeipräsidium Recklinghausen 

präsentierte Wanderausstellung „Was ich anhatte“ der Kuratorin Beatrix Wilmes, in der die 

Erfahrungen von zwölf Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, anhand der während 

des Übergriffs getragenen Kleidungsstücke und ihrer Texte anonym präsentiert wurden.  

 

 

 

 

 

Aus Schnittstellen Nahtstellen machen – Interdisziplinäre  
Zusammenarbeit zum Thema sexualisierte Gewalt  
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Die Veranstaltungen boten den Beschäftigten der Polizei Gelegenheit, sich auf eine beson-

dere Art und Weise mit dem Thema "sexualisierte Gewalt gegen Frauen" auseinanderzu-

setzen und dabei die Betroffenenperspektive in den Mittelpunkt zu rücken.  

Die KGFM referierte im Rahmen der Veranstaltung zu den rechtlichen Aspekten der Istan-

bul-Konvention in Bezug auf sexualisierte Gewalt (siehe auch Infokasten) als auch zum 

Thema des polizeilichen Umgangs mit Betroffenen sexualisierter Gewalt und eröffnete im 

Nachgang der Veranstaltung einen offenen Austausch zu folgenden Themenschwerpunk-

ten: 

- professioneller Umgang mit Betroffenen sexualisierter Gewalt 

- Gefahr der sekundären Viktimisierung durch falschen Umgang mit Betroffenen 

- Umgang mit sog. Vergewaltigungsmythen und Entlarvung von Stereotypen 

- Berücksichtigung des Themas „Umgang mit Opferzeug*innen“ in Polizeiausbildung 

und -studium  

- Fort- und Weiterbildungsangebote in Form von spezifischen Schulungen und Lehr-

gängen „on the job“ für Kriminalbeamt*innen in entsprechenden Fachdienststellen 

zur Ermittlung bei Sexualdelikten  

 

Auch das Thema „Häusliche Gewalt“ wurde im Jahr 2023/24 weiter intensiv in Zusammen-

arbeit mit der Polizei verfolgt (s. ausführlich Punkt 2.3.1) mit dem Ergebnis, dass nun ein 

neues Angebot für Betroffene häuslicher Gewalt zur Verfügung steht: Beratung und Hilfe 

finden Betroffene nun gebündelt per QR-Code oder Flyer.  

 

 

 

 

 

 

 

Nur die Zustimmungslösung schützt die sexuelle Selbstbe-
stimmung vorbehaltslos und weist dem Opfer keine  
Mitverantwortung für die erlittene Tat zu.  
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Abb. 6 Eröffnung der Ausstellung „Was ich anhatte“ im Polizeipräsidium Recklinghausen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infokasten 

Die Istanbul-Konvention gilt als Motor für die Reform des deutschen Sexualstraf-

rechts. Denn sie hat das Sexualstrafrecht an, das in der Konvention verankerte "Nein-

heißt-Nein-Prinzip" angepasst. Nach Artikel 36 der Konvention sind alle nicht einver-

ständlichen sexuellen Handlungen unter Strafe zu stellen. Daraus ergab sich ein Re-

formbedarf für das bis dahin geltende Sexualstrafrecht, das nach § 177 StGB für den 

Tatbestand der sexuellen Nötigung oder Vergewaltigung noch voraussetzte, dass Ge-

walt gegen das Opfer angewendet, es bedroht oder eine Lage ausgenutzt wird, in der 

es der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist; es genügte nicht, dass das 

Opfer seinen entgegenstehenden Willen geäußert hat. Auch europaweit wurde die 

Istanbul-Konvention zum Anlass genommen, in Bezug auf Vergewaltigung eine Re-

gelung zu fordern, nach der jede sexuelle Handlung einvernehmlich erfolgen muss: 

„Nur ja heißt ja.“ In Schweden und Spanien ist dies bereits der Fall. Bei der Variante 

"Nein heißt Nein" muss die betroffene Person erklären, warum sie nicht "Nein" gesagt 

oder sich gewehrt hat. Sie befindet sich damit in einer Rechtfertigungsposition gegen-

über sich selbst, ihrer Umwelt und den Strafverfolgungsbehörden. Der betroffenen 

Person wird aufgrund ihres Verhaltens weiterhin eine gewisse Mitverantwortung zu-

geschrieben (Victim Blaming/Täter-Opfer-Umkehr). 
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Um Versorgungslücken für von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen* und Mädchen* so-

wie Männern* zu schließen, bedarf es einer Sensibilisierung der Fachkräfte sowie einer ko-

ordinierten und effektiven Zusammenarbeit an den Schnittstellen bei sexualisierter Gewalt. 

Mit großer Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten des Klinikum-Vest gibt es seit 

dem 8. Juli in der Paracelsus-Klinik Marl die Möglichkeit, Spuren nach einer Sexualstraftat 

im Rahmen der Anonymen Spurensicherung zu sichern. Die Institutionalisierung dieses An-

gebotes stellt eine wichtige Unterstützungsstruktur für Betroffene dar. Hier können Be-

troffene von sexualisierter Gewalt verfahrensunabhängig und rechtssicher klinische Spuren 

dokumentieren und bis zu 10 Jahre aufbewahren lassen. Diese können dann gegebenen-

falls in einem späteren Strafverfahren verwendet werden.  

 

Neben der Traumatisierung durch einen sexuellen Übergriff haben Betroffene häufig Angst 

vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Kliniken, die das Verfahren der anzeigeunabhängi-

gen Spurensicherung anbieten, können z.B. Leistungen wie Laboruntersuchungen auf se-

xuell übertragbare Infektionen oder Medikamente zur HIV-Prävention nicht abrechnen (d.h. 

die Patient*innen müssen die Kosten selbst tragen). Die Beratungsstelle für sexuelle Ge-

sundheit des Kreises bietet diese Leistungen an und bildet damit eine Schnittstelle der Op-

ferhilfe. Sie ermöglicht Betroffenen sexualisierter Gewalt ein kostengünstiges Untersu-

chungsangebot auf verschiedene sexuell übertragbare Infektionen, aber auch eine trauma-

sensible, anonyme und kostenlose Beratung. 

 

Die nach wie vor hohe Zahl von Frauen, die von Gewalt in der Partnerschaft betroffen sind, 

erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit der Rolle der Täter. Beratung für Männer, 

die häusliche Gewalt ausüben, ist notwendig, um die Hilfsangebote für betroffene Frauen 

und Kinder zu unterstützen. Gewalttätige Männer müssen zeitnah beraten und in Pro-

gramme eingebunden werden, um die Opfer zu schützen und den Gewaltkreislauf zu durch-

brechen. „Ohne Täterarbeit kein wirksamer Opferschutz“ - nach diesem Grundsatz haben 

wir uns als KGFM mit dem Krisen- und Gewaltberater des Caritasverbandes Herten und der 

Gleichstellungsstelle für Männerbelange der Stadt Recklinghausen zu einem Kooperations-

bündnis zusammengeschlossen. Gemeinsames Ziel ist es, sich für den Ausbau professio-

neller Beratungsangebote für gewalttätige Männer im Kreis Recklinghausen zu engagieren 

und die dafür notwendigen Akteur*innen weiterhin ins Boot zu holen. 

 

Die Koordinierungsstelle KGFM stößt einen Prozess zur Entwicklung neuer Kooperations-

modelle an, die die Einbindung von Akteur*innen der Frauenunterstützungseinrichtungen 

mit Täterarbeitseinrichtungen ermöglicht. Im Rahmen dieses Prozesses konnten sich die 

Akteur*innen über ihren Auftrag, Schutz und Unterstützung zu sichern, auch aus einer 
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anderen beruflichen Perspektive betrachten und in einen konstruktiven und realistischen 

Austausch über Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation treten. Die Beratungsstelle für 

Frauen und Mädchen e. V. Marl hat auf dieser Grundlage einen Kooperationsvertrag mit der 

Fachstelle MannoG- (Mann ohne Gewalt) der Städte Gelsenkirchen und Dortmund ge-

schlossen. Die Kooperation schafft Raum für informativen und konzeptionellen Austausch 

sowie verbindliche Absprachen für eine abgestimmte fallübergreifende und fallbezogene 

Zusammenarbeit. Im Fokus steht die beidseitige Risikoeinschätzung für weitere Gewalt in 

einer Partnerschaft abzugleichen, um weitreichenden Opferschutz zu gewährleisten. Bei 

Abbruch oder Ausschluss des Mannes aus dem Täterprogramm informiert die Täterarbeits-

einrichtung die Frauenunterstützungseinrichtung, die mit der von Gewalt betroffenen 

(Ex-)Partnerin in Kontakt steht. Eine weitere Frauenberatungsstelle hat ebenfalls signali-

siert, einen Kooperationsvertrag zu schließen. Professionelle Täterarbeit sollte auch in Ko-

operation und im Austausch mit anderen beteiligten Institutionen im Zusammenhang von 

häuslicher Gewalt stehen, etwa dem Opferschutz der Polizei, Justiz, Gesundheitswesen, 

Frauenhäuser, Jugendamt, Beratungsstellen für Kinder und Jugendliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 7 Darstellung interdisziplinärer Zusammenarbeit 
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2.1.2 Vernetzungsstrukturen landes- und bundesweit  

Das Credo „Gut vernetzt“ gilt nicht nur für die Akteur*innen der Schutz- und Frauenhilfeinf-

rastruktur im Kreis, sondern auch für die Vernetzung der kommunalen Koordinierungsstel-

len zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Die KGFM nimmt weiterhin aktiv an den bun-

des- und NRW-weiten Konferenzen der Koordinierungsstellen zur Umsetzung der Istanbul-

Konvention teil. Die Koordinierungsstellenkonferenzen sind ein wichtiges Netzwerk für die 

Zusammenarbeit und die Planung gemeinsamer Aktionen. Auf Landesebene treffen sich 

die Koordinierungsstellen turnusmäßig dreimal im Jahr unter dem Vorsitz der jeweiligen 

Kommune, um sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen. Unterstützt werden sie da-

bei von der Leiterin des Referats 416 „Fach- und Koordinierungsstelle Istanbul-Konven-

tion“ des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration 

des Landes Nordrhein-Westfalen.  

 

 

Abb. 8 Netzwerktreffen mit der Leiterin der IK-Koordinierungsstelle des Landes NRW, Sandra Pavek (vorne 

links im blauen Blazer)  
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2.1.3 Netzwerk Kreisweiter Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen (KRT) 

Seit der Neustrukturierung des Kreisweiten Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen (KRT) 

im Dezember 2022 kann eine positive Bilanz gezogen werden: Unser Netzwerk ist größer, 

vielfältiger und bekannter geworden. Die Aktivitäten des Runden Tisches konnten in der 

letzten Zeit stetig ausgebaut und intensiviert werden. Inzwischen arbeiten ca. 40 Fachkräfte 

aus den verschiedensten Berufsfeldern in vier Arbeitsgruppen mit. Die Gruppen sind offen 

für weitere Interessierte*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9 Die vier Arbeitsgruppen des Netzwerks  

 

Die KRT-Steuerungsgruppe trifft sich regelmäßig und legt die Ziele, Struktur und die inhalt-

liche Ausrichtung des Runden Tischs fest. Der Schirmpate ist der Landrat Bodo Klimpel. Als 

Koordinierungsstelle übernehmen wir die Geschäftsführung dieses Gremiums und sind u.a. 

für folgende Aufgaben zuständig: 

 

• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des KRT  

• Organisation einer jährlichen zentralen Fachtagung 

• Referent*innenakquise  

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Pflege der Homepage des KRT  

• inhaltliche Begleitung und teilw. Koordination der Arbeitsgruppen 

• Beantragung und Abrechnung von Landeszuschüssen. 
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Die Mitglieder des KRT tagen drei Mal im Jahr. Viele aktuelle Themen werden im Rahmen 

dieser Sitzungen aufgenommen und mit Hilfe von Fachvorträgen aufbereitet und in Bezug 

auf das eigene Handlungsfeld diskutiert. In 2024 organisier(t)en wir drei Sitzungen mit Fach-

vorträgen zu folgenden Themen:  

 

• „Traumasensible Beratung von gewaltbetroffenen Frauen“  (30. Januar 2024) 

• „Caring Dads – Väter nicht nur wegweisen, sondern einen Weg weisen“ (26. Juni 

2024) 

• „Der hohe Preis des Patriarchats“  (6. November 2024) 

 

In 2023 lag der Fokus auf den Themen: 

 

• „Trans-Frauen in der Beratung“ (17. August 2023)  

• „Partnerschaftsgewalt und Sorge- und Umgangsrecht“ (29. November 2023) 

 

 

Die KGFM ist in zwei der oben genannten vier Arbeitsgruppen als Mitglied aktiv. In der Ar-

beitsgruppe Intervention gegen häusliche Gewalt und in der Arbeitsgruppe Anonyme Spu-

rensicherung. Die Arbeitsgruppe Intervention gegen häusliche Gewalt war Impuls- und Ide-

engeber für die Nutzung von QR-Code-Aufklebern im Rahmen polizeilicher Einsätze häus-

licher Gewalt (siehe 2.3.1). Darüber hinaus haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe (Mitar-

beiter*innen von Frauenberatung, Frauenhaus, Männerberatung, Jugendamt, Polizei etc.) 

uns bei der Erstellung der Informationen für Betroffene häuslicher Gewalt beraten und un-

terstützt. Ihr Fokus liegt auf dem Thema Gewaltschutz vor Umgangsrecht und Hochrisiko-

fallmanagement. Im Februar 2025 plant die Arbeitsgruppe eine Kreisweite Konferenz mit 

dem Titel „Miterleben häuslicher Gewalt für Kinder“.  

 

Die Arbeitsgruppe Anonyme Spurensicherung ist ein Beispiel dafür, wie Engagement und 

Tatkraft weniger Akteur*innen, Projekte initiieren können. Dessen Mitglieder haben ein Ver-

fahren implementiert, das es Frauen und Männern ermöglicht, nach einer Sexualstraftat in 

der Paracelsus-Klinik Marl Spuren sichern zu lassen. Viele Frauen und Männer sind nach 

einer Sexualstraftat unsicher, ob sie Anzeige erstatten sollen oder nicht. Durch die anonyme 

Spurensicherung können sie sich dies im Zweifel in Ruhe überlegen und sich umfassend 

beraten lassen – die Spuren sind für den Fall einer Anzeige gesichert.  
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Wichtige Erkenntnisse aus den Kooperationsbündnissen und Netzwerken waren und sind: 

Kooperation und Vernetzung brauchen ausreichende Arbeitszeitressourcen der Vertre-

ter*innen des Hilfe- und Schutzsystems und es braucht zwingend eine Stelle, die über die 

Erfahrungen, Kompetenzen und personellen Ressourcen verfügt, diese Kooperationsbünd-

nisse zu initiieren, die Netzwerktreffen zu organisieren, zu moderieren und mit Fachwissen 

insbesondere im Bereich der Istanbul-Konvention zu unterstützen. Auch wenn die Arbeits-

zeitressourcen der im Gewaltschutz relevanten Akteur*innen sehr begrenzt sind, gibt es 

eine gute Vernetzung im Kreis. Wir haben als KGFM die Koordination übernommen und 

damit den fachlichen Austausch, den Informationsfluss zwischen Hilfesystem und Politik 

sichergestellt, Informationen über neueste Entwicklungen und wissenschaftliche Erkennt-

nisse eingespeist und eine gemeinsame Meinungsbildung des Hilfesystems für politische 

Entscheidungsprozesse ermöglicht. Die Kooperation zwischen Gewaltschutzeinrichtungen 

und Justiz, Jugendämtern und Gesundheitswesen sowie insbesondere die Einbindung von 

(Familien-)Gerichten in lokale Netzwerke gilt es weiter zu fördern und voranzutreiben. Dies 

ist ein häufig geäußerter Wunsch der Frauenschutz- und Frauenunterstützungseinrichtun-

gen. Ein möglicher Weg interdisziplinäre Kooperationen zu verstätigen, ist die Etablierung 

eines Hochrisikomanagements in Fällen häuslicher Gewalt. Dies würde auch der Forderung 

der Istanbul-Konvention nach struktureller Verankerung von Kooperation und Vernetzung 

entsprechen. 

 

2.2 Verwaltungstätigkeiten 

Als KGFM gehört die Gesamtkoordination und Verwaltung der Mittel für Öffentlichkeitsarbeit 

zu unseren primären Verwaltungstätigkeiten. Darüber hinaus haben wir die Koordination 

der jährlichen Anträge zur Förderung regionaler/lokaler Kooperationen beim Land und die 

Umsetzung der bewilligten Mittel in Projekte und Aktionen im Rahmen der Internationalen 

Woche gegen Gewalt an Frauen übernommen. Die Phase „Projektplanung“ (s. 2.4 ff.) be-

ginnt mit der Erarbeitung einer Projektstruktur und der Gliederung in Vorgänge und Arbeits-

pakete, deren Terminierung, der Planung der Ressourcen und der zur Verfügung stehenden 

Sachmittel und endet mit dem Verwendungsnachweis, der Evaluation und dem Fazit. 
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2.3 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

2.3.1 Internetpräsenz 

Mehr als jede zehnte von Gewalt betroffene Person nimmt Hilfe und Unterstützung nicht in 

Anspruch, da ihr nicht bekannt ist, an wen sie sich wenden könnte. Dies geht mit dem Be-

fund einher, dass sich die nordrhein-westfälische Bevölkerung über Hilfeangebote im 

Durchschnitt eher wenig gut informiert fühlt. (LKA NRW- Sicherheit und Gewalt in NRW, S. 

5). Vor diesem Hintergrund war und ist das Ziel des Teilprojekts „Bestandsaufnahme und 

Erfassung von Hilfesystemen“ die Bündelung und das Publikmachen bestehender Hilfsan-

gebote im Kreis Recklinghausen (siehe Projektstrukturplan im Anhang). Die ursprüngliche 

Idee eines Handbuches wurde schnell wieder verworfen zugunsten eines Webtools mit Fil-

ter- und Suchfunktion. Dafür bedurfte es jedoch im ersten Schritt einer Internetpräsenz.  

In Kooperation mit einer Webdesignerin haben wir im Sommer 2023 begonnen sowohl eine 

Homepage für unsere Koordinierungsstelle als auch für den Kreisweiten Runden Tisch zu 

gestalten. Letztere wurde über Mittel des Landes NRW finanziert.  

 

 

Abb. 10 Startseite der KRT-Homepage 

 

Da es sich beim KRT um das Vernetzungsgremium der im Gewaltschutz tätigen Akteur*in-

nen im Kreis Recklinghausen handelt, haben wir uns entschieden, die Informationen zu den 

spezifischen Hilfsangeboten nicht auf der KGFM-Website (siehe Abb.16), sondern auf der 

Homepage www.rundertisch-kreis-recklinghausen.de zu veröffentlichen. Das dort unter 

dem Menüpunkt „Hilfe im Kreis“ implementierte Webtool ermöglicht es den Nutzer*innen 

http://www.rundertisch-kreis-recklinghausen.de/
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mittels Eingabe unterschiedlicher Suchkriterien wie z.B. Beratungsschwerpunkt, Stadt oder 

Zielgruppe ein passendes Hilfsangebot im Kreis Recklinghausen zu finden. 

 

 

 

Abb. 11 Menüpunkt „Hilfe im Kreis“  

 

Da die darin enthaltenden Daten stets aktualisiert und ergänzt werden müssen, handelt es 

sich bei der Pflege dieses Onlineportals um eine Daueraufgabe für die es gesonderter 

Kenntnisse im Umgang mit Content-Management-Systemen bedarf. Während sich das 

Webtool, bzw. Onlinesuchportal in erster Linie an Fachkräfte richtet und zur Optimierung 

der Weitervermittlungspraxis dient, richtet sich die Angebotsübersicht der Menüpunkte 

„Akuthilfe für Frauen“ und „Häusliche Gewalt“ an Betroffene.  

 

Abb. 12 Menüpunkt Akuthilfe für Frauen 
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Abb. 13 Menüpunkt häusliche Gewalt 

 

Der Menüpunkt „Häusliche Gewalt“ beschränkt sich auf die wesentlichen Hilfsangebote und 

richtet sich an betroffene Frauen, Männer und Kinder. Um diesen Zielgruppen die Angebote 

und Kontakte schnell und unkompliziert zugänglich zu machen, kooperiert die KGFM mit 

dem Polizeipräsidium Recklinghausen. Die Einsatzkräfte sowie Opferschützerinnen und 

Opferschützer der Polizei erhalten QR-Code Aufkleber (siehe Abb. 14), die sie auf ihre stets 

mitgeführten Notizhefte oder Mobiltelefone kleben können. Bei einem Einsatz häuslicher 

Gewalt können die Betroffenen dann diesen QR-Code mit ihrem Handy einscannen und 

gelangen so direkt auf den oben abgebildeten Menüpunkt „Häusliche Gewalt“ mit Hilfs- und 

Beratungsangeboten im Kreis Recklinghausen. Personen, die über keinen Internetzugang 

verfügen, erhalten alternativ einen Informations-Flyer, der ebenfalls als Download zur Ver-

fügung steht.  

 

 

Abb. 14 QR-Code Aufkleber 
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Abb. 15 Auszug Presseartikel siehe Anhang S.48 

 

Durch die Kooperation konnte die Schnittstellenarbeit zwischen Polizei und Frauenbera-

tungsstellen intensiviert und ein verbesserter Zugang von gewaltbetroffenen Personen zu 

Hilfe- und Beratungsangeboten ermöglicht werden (vgl. hierzu Polizeigesetz 34a). Ange-

sichts der weiterhin geringen Anzahl weitervermittelter Meldungen häuslicher Gewalt an die 

Frauenberatungsstellen (siehe 1.2) kann dieses Vorgehen einen alternativen Weg darstel-

len, um betroffene Frauen zu motivieren, selbstständig den Kontakt zu den Beratungsstellen 

aufzunehmen. 

 

Im Vergleich zur KRT-Homepage ist die Website der KGFM simpel gehalten. Sie dient dazu, 

über die Aufgaben, Ziele und Themen unserer Projektstelle zu informieren sowie zur Veröf-

fentlichung unsere Kontaktdaten sowie Presseartikel (siehe Abb. 16). 

 

 

 

 

„Diese Informationen zu bündeln und unkompliziert zugänglich zu machen, ist eine Erleich-
terung und Hilfe für Betroffene“ 
 

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen  
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Abb. 16 Startseite www.gewaltschutz-kreis-re.de  

 

2.3.2 Projektpräsentationen 

 

Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, heißt für uns auch die Istanbul-Konvention und ihre In-

halte bekannter zu machen. Aus diesem Grund folgen wir gerne den Einladungen interes-

sierter Frauenverbände oder anderer Gewaltschutzeinrichtungen, um die Istanbul-Konven-

tion und unsere kommunale Koordinierungstätigkeit vorzustellen. Gleichzeitig suchen wir 

den Austausch mit den politischen Parteien im Kreis Recklinghausen, um von unserer Arbeit 

zu berichten und um auf notwendige Bedarfe zur Verbesserung des Gewaltschutzes von 

Frauen und Mädchen vor Ort aufmerksam zu machen. (siehe Liste mit Veranstaltungen etc. 

im Anhang ab S. 36). 

 

2.3.3 Social-Media und Pressearbeit  

 

Die KGFM verfügt sowohl über einen Facebook als auch über einen eigenen Instagram 

Account, auf dem wir regelmäßig Beiträge rund um das Thema geschlechtsspezifische Ge-

walt posten. Gestartet sind wir mit der Social-Media-Kampagne „Gewalt hat viele Gesich-

ter“ im Rahmen der internationalen Woche gegen Gewalt an Frauen im November 2023. 

Wir nutzen die Plattformen, um über Inhalte der Istanbul-Konvention oder Hilfsangebote zu 

informieren und uns für Themen wie mehr Täterarbeit oder eine gesicherte Finanzierung 

von Frauenberatungen und Frauenhäusern einzusetzen.  

 

http://www.gewaltschutz-kreis-re.de/
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Abb. 17 Beispiele für Instagramposts des KGFM-Accounts 

 

Die Istanbul-Konvention fordert angemessene finanzielle und personelle Mittel für den Ge-

waltschutz von Frauen und Mädchen (vgl. hierzu IK, Artikel 8 und Artikel 20). Aus diesem 

Grund haben wir die Frauenberatungen in ihrer Forderung nach einer gesicherten Finanzie-

rung unterstützt (siehe Presseartikel im Anhang) und uns an einer Mahnwache vor dem 

NRW-Landtag beteiligt (siehe Presseartikel im Anhang). Darüber hinaus haben wir gemein-

sam mit dem Gleichstellungsbeauftragten Christopher Sondermann der Stadt Recklingha-

usen und Jan Hammelmann von der Männerberatung „Echte Männer reden“ der Caritas in 

Herten auf den notwenigen Ausbau der Täterarbeit im Kreis Recklinghausen aufmerksam 

gemacht. Auch hier war und ist unsere Motivation, Forderungen der Istanbul-Konvention 

(siehe Artikel 16) Ausdruck zu verleihen. Über unsere Kooperation mit der Polizei bezüglich 

eines vereinfachten Zugangs zu Informationen und Angeboten von Hilfsdiensten bei häus-

licher Gewalt (Stichwort QR-Code-Aufkleber) wurde ebenfalls in der Presse berichtet (siehe 

Presseartikel im Anhang). Die Marler Zeitung machte zudem einen Artikel über unsere Zu-

sammenarbeit mit der Paracelsus-Klinik in Bezug auf das neue Angebot zur Anonymen 

Spurensicherung publik (siehe Anhang) und die Allgemeine Zeitung im Kreis Coesfeld be-

richtete von unserer Beteiligung am Fachtag „Nur Ja heisst Ja! Am 25. Juni 2024. (siehe 

Anhang).  
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2.3.4 Vortragsreihe „Gewaltfrei leben“  

 

Die Reihe „Gewaltfrei leben!“ startete mit dem Thema „Digitale Gewalt gegen Frauen“ am 

22. November 2023 im Rathaus Recklinghausen. Die über 100 Teilnehmer*innen der Fach-

tagung erlebten vier interessante Fachvorträge, die das Thema "Digitale Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen" aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchteten (siehe hierzu 

Presseartikel im Anhang). Auch in diesem Jahr, im November 2024, planen wir wieder in 

Kooperation mit dem Arbeitskreis „Gesundheit und Gewaltfreiheit“ der Ratskommission für 

Gleichstellungs- und Frauenfragen der Stadt Recklinghausen einen Fachtag zum Thema 

„Finanzielle Gewalt gegen Frauen“. Ziel des Fachtages ist es, verschiedene Aspekte der 

finanziellen Abhängigkeit von Frauen und des damit verbundenen Machtmissbrauchs zu 

beleuchten. Neben der Diskussion struktureller Benachteiligungen von Frauen soll aufge-

zeigt werden, welche Handlungsmöglichkeiten Frauen in ihrem privaten Umfeld haben 

(siehe dazu Presseartikel im Anhang). 
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2.4 WEITERE PROJEKTE 
 

2.4.1 Projekt Täter in Verantwortung nehmen 

 

Gewalt gegen Frauen ist kein privates, sondern ein strukturelles, gesellschaftliches Prob-

lem. Ein Problem, das tabuisiert wird und in dessen Kontext eine ständige Verantwortungs-

verschiebung stattfindet: weg von den überwiegend männlichen Tätern hin zu den überwie-

gend weiblichen Betroffenen. Ihre Situation stellt sich nach einer Trennung oder Flucht, auf 

Grund des bürokratischen und organisatorischen Aufwands, unübersichtlich und als kaum 

zu bewältigen dar. Insbesondere dann, wenn die Bedrohung so groß ist, dass sie in einem 

Frauenhaus unterkommen müssen. Das bedeutet für sie häufig den Verlust der Arbeits-

stelle, der Wohnung sowie des gewohnten, sozialen Umfeldes. Sind Kinder beteiligt, verlie-

ren auch sie ihre vertrauten, meist Halt gebenden sozialen Kontakte. Die Betroffenen müs-

sen – in einer ohnehin sehr belastenden Situation – unterschiedliche Behördengänge absol-

vieren und Gespräche führen mit u.a. Krankenkassen, Arbeitgeber*innen, Schulen und 

Kitas, Jobcentern etc. Für die Täter hingegen – die Arbeitsstelle und Wohnort i.d.R. beibe-

halten – ändert sich häufig wenig.  

 

Damit sich nachhaltig etwas ändert, ist es wichtig, gewaltaktive Männer in die Verantwor-

tung zu nehmen und die Ursachen für gewalttätiges Verhalten stärker in den Mittelpunkt zu 

rücken. Gewalt wird innerhalb von Familien häufig von Generation zu Generation reprodu-

ziert. Häufig handelt es sich um Wiederholungstaten, die auf falsch erlernten Verhaltens-

mustern und mangelnden Konfliktlösungsstrategien beruhen. Aus diesem Grund sind Tä-

terarbeit und Angebote für von Gewalt (mit)betroffene Kinder wesentliche Bausteine eines 

nachhaltigen und umfassenden Gewaltschutzes. Beides steht in unzureichender Anzahl zur 

Verfügung. Im Kreis Recklinghausen gibt es derzeit lediglich eine halbe Stelle bei der Cari-

tas in Herten, die diese Form der Täterarbeit anbietet mit entsprechend geringen Kapazitä-

ten und Wartezeiten bis zu einem Jahr. Für (mit)betroffene Kinder sind die Jugendämter 

des Kreises und der Kinderschutzbund in Recklinghausen ansprechbar. Spezifische Ange-

bote im Sinne einer Fachberatungsstelle oder Gruppenangeboten zur Unterstützung der 

Verarbeitung der erlebten Gewalt, gibt es derzeit nicht.  

 

Vor diesem Hintergrund haben wir „Täterarbeit“ am 26. Juni 2024 zum Thema im Rahmen 

des Kreisweiten Runden Tisches gemacht. Stefan Hallen von der Fachberatungsstelle für 

Familien mit Gewalterfahrungen aus Düsseldorf hat seine Arbeit vorgestellt und einen 
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Vortrag zum Thema „Caring Dads – Väter nicht nur wegweisen, sondern einen Weg wei-

sen“ gehalten. Darüber hinaus hat sich die Fachstelle Mann ohne Gewalt (MannoG) der 

Stadt Gelsenkirchen und Dortmund vorgestellt. Im Anschluss wurde im Rahmen eines 

World Cafés gemeinsam erarbeitet, wie Täterarbeit besser eingebunden werden könnte. 

Die Ergebnisse dieser Gruppenarbeit zeigen auf, dass beratende Einrichtungen wie Fami-

lienbüros, Frauenberatungen, Jugendämter etc. wichtige Schnittstellen darstellen für die 

Vermittlung an „Männerberatungsstellen“ und in welchen Lebensphasen oder kritischen Si-

tuationen Angebote der Gewaltprävention sinnvoll sind (z.B. bei Verlust der Arbeit, Sucht-

problemen, werdenden Eltern, nach Trennungen etc.). Darüber hinaus wurden Ideen für 

Präventionsangebote gesammelt, damit Menschen erst gar nicht zu Tätern oder Täterinnen 

werden (z.B. Angebote für den Umgang mit Gefühlen an Kitas und Schulen, Sensibilisierung 

von Fachkräften zum Thema häusliche Gewalt). Auf diesen Ideen und Impulsen aufbauend, 

möchten wir uns als Koordinierungsstelle Gewaltschutz zukünftig für entsprechende Maß-

nahmen insbesondere im Bereich Prävention einsetzen. Ein weiterer positiver Aspekt in 

Folge der Sitzung sind neu entstandene Kooperationen zwischen MannoG und einigen der 

Frauenberatungsstellen im Kreis.  

 

Des Weiteren haben wir zusammen mit Christopher Sondermann von der Gleichstellungs-

stelle für Männerbelage aus Recklinghausen und mit Jan Hammelmann, Krisen- und Ge-

waltberater des Caritasverbands in Herten öffentlichkeitswirksam auf das Thema aufmerk-

sam gemacht. 

 

 

Abb. 18 siehe Presseartikel im Anhang 
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2.4.2 Ausweg finden bei häuslicher Gewalt – Plakataktion in Koopera-

tion mit den Wohnungsbaugesellschaften 

 

Wie kann der Zugang zu Hilfsangeboten für Betroffene von häuslicher Gewalt erleichtert 

werden? Im Landkreis Leipzig hat der Verein Wegweiser e.V. mit einer Plakataktion in Ko-

operation mit den dortigen, örtlichen Wohnungsbaugesellschaften aufgezeigt, wie es gehen 

kann. Dort hängen in den Hausfluren der großen Immobilien von Wohnungsbaugesellschaf-

ten bunte, auffällige Plakate, die auf das Thema häusliche Gewalt und die Rufnummer eines 

Hilfetelefons aufmerksam machen. Eine derartige Kampagne und Kooperation strebt die 

KGFM ebenfalls im Kreis Recklinghausen an. Aus diesem Grund kontaktierten wir die Initi-

atorinnen von Wegweiser e. V., die sich überaus kooperativ zeigten und uns an den Plakat-

designer weitervermittelten.  

 

Mittlerweile wurde die Kooperation mit einigen der großen Wohnungsbaugesellschaften 

aufgenommen, die bisher alle ihre Unterstützung signalisiert haben. Das Layout des Plakats 

wird derzeit angepasst und verweist mittels QR-Codes auf den Menüpunkt „häusliche Ge-

walt“ der Website www.rundertisch-kreis-recklinghasuen.de auf der die entsprechenden 

Hilfsangebote im Kreis Recklinghausen aufgeführt sind (siehe dazu auch Punkt 2.3.1). Auf 

diese Weise wird mit der Plakataktion öffentlich auf das Thema „häusliche Gewalt“ aufmerk-

sam gemacht und gleichzeitig niedrigschwellig der Zugang zu örtlichen Hilfsangeboten er-

leichtert. Das Projekt wird in diesem Jahr weiter vorangetrieben und ausgeweitet. Die Idee 

ist es, eine NRW-weite Kampagne daraus zu initiieren, indem die Kolleginnen der IK-Koor-

dinierungsstellen und auch die Fach- und Koordinierungsstelle Istanbul-Konvention des 

Landes NRW um Mithilfe gebeten werden. 

 

 

2.4.3 Videoreihe zum Thema häusliche Gewalt 

 

Mithilfe von Landesmitteln ist derzeit eine Videoreihe bzw. Expert*inneninterviews zum 

Thema häusliche Gewalt geplant bei denen anhand eines Fallbeispiels deutlich wird, wel-

che Institutionen/Anlaufstellen welche Unterstützung anbieten. Ziel ist, anhand eines Fall-

beispiels alltagsnah aufzuzeigen, wie die Räder im Gewaltschutz im Falle einer akuten Ge-

fährdung für Frauen und ihre Kinder ineinandergreifen und welche Stationen durchlaufen 

werden. Die Videos sollen anschließend auf der Homepage des Kreisweiten Runden 

http://www.rundertisch-kreis-recklinghasuen.de/
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Tisches veröffentlicht werden. Vorbild hierfür ist ein interdisziplinäres E-Learning Angebot 

der Universität Frankfurt zum Thema Kinderschutz sowie Videos zum Thema häusliche Ge-

walt der Frauenberatungsstelle Oberhausen. Einzelne Mitarbeiter*innen von Frauenbera-

tung, Frauenhaus, Männerberatung etc. haben sich bereits bereit erklärt an den Videos mit-

zuwirken. Die Umsetzung soll noch in diesem Jahr erfolgen. 
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2.5 ÜBERBLICK ÜBER BEDARFE UND ERFOR-

DERNISSE 
 

• Hürden im Zugang zu Hilfsangeboten für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen 

müssen weiter abgebaut werden  

 

• Besonders vulnerable Gruppen (z.B. wohnungslose, behinderte, suchtkranke 

Frauen) müssen im Rahmen von Gewaltschutzkonzepten verstärkt Berücksichti-

gung finden 

 

• Zur Vorbeugung sekundärer Viktimisierung müssen Maßnahmen zur Qualifizierung 

von Fachkräften im Umgang mit von Gewalt betroffenen Personen initiiert, gefördert 

und in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen. Dabei gilt es zu beachten, dass 

im Rahmen dieser Sensibilisierungs- und Weiterbildungsangebote ebenfalls Wis-

sen zu Traumata/ PTBS vermittelt werden 

 

• Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der im Gewaltschutz tätigen Akteure und Ak-

teurinnen muss weiter gestärkt und intensiviert werden, um zukünftig Verfahren des 

Hochrisikofallmanagements etablieren zu können 

 

• Für Studentinnen und Auszubildene, die BAFöG berechtigt sind sowie Frauen ohne 

eigenen Aufenthaltsstatus ist die Unterbringung in einem Frauenhaus häufig er-

schwert, bzw. mit Hürden verbunden. Hier müssen Lösungen gefunden werden, die 

allen Frauen (unabhängig von ihrer finanziellen Lage oder Herkunft) einen verbes-

serten Zugang ermöglichen.  

 

• Die Rechte und die Sicherheit von gewaltbetroffenen Frauen und ihrer Kinder müs-

sen insbesondere bei Entscheidungen, die das Sorge- und Umgangsrecht betreffen 

stärker berücksichtigt werden.  

 

• Es bedarf weiterer Angebote für Täterarbeit sowie speziellen Angeboten für von 

häuslicher Gewalt betroffene Kinder im Kreis Recklinghausen 

 

• Angebote zur Anonymen Spurensicherung (ASS) im Kreis Recklinghausen müssen 

weiter ausgebaut werden.  
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2.6 QUALITÄTSSICHERUNG  
 

Die komplexen Anforderungen an die Arbeit der Koordinierungsstelle erfordern eine Quali-

tätssicherung durch verschiedene Maßnahmen. Dazu gehören regelmäßige Arbeitstreffen, 

so genannte Jour fixe, mit dem Beirat der Koordinierungsstelle (KGFM), regelmäßige 

Teamsitzungen, Supervisionen, kollegiale Beratungen und Austauschtreffen mit den Vor-

standsfrauen. 

 



 

 

 

34 

3. FAZIT UND AUSBLICK 
 

Der Kreis Recklinghausen gehörte zu den ersten in NRW und auch mit Blick auf Deutsch-

land insgesamt zu den ersten, der die Projektstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention 

eingerichtet hat. Ein echter Vorreiter also in Sachen Gewaltschutz von Frauen und Mäd-

chen. Mittlerweile haben viele Städte nachgezogen. Bundesweit gibt es inzwischen circa 36 

IK-Koordinierungsstellen und es werden in den kommenden Jahren weitere dazukommen. 

Dass sich diese Haltung in der Umsetzung der Istanbul-Konvention mehr und mehr durch-

setzt, daran kann der Kreis Recklinghausen mit der Etablierung unserer Koordinierungs-

stelle mitwirken.  

 

Wir haben Pionierarbeit geleistet und viel geschafft in den letzten zwei Jahren. Und wir ha-

ben noch viel vor. Die Thematisierung der Istanbul-Konvention und ihrer Verpflichtungen 

sowie die Ausarbeitung von Konzepten und Arbeitsgrundlagen in Bezug zur Istanbul-Kon-

vention war und wird eine Aufgabe der Koordinierungsstelle sein. Hierbei haben wir stets 

die Interessen der im Kreis Recklinghausen vertretenen spezialisierten Fachberatungsstel-

len und Schutzeinrichtungen im Hilfesystem im Blick und wir möchten deren Positionen und 

Anliegen durch unsere Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit sichtbar machen. Damit beziehen 

wir nicht nur die Bedarfe und Erfordernisse der Fachexpert*innen im Kampf gegen Gewalt 

an Frauen und häuslicher Gewalt mit ein, sondern auch die Bedarfe der von Gewalt be-

troffenen Frauen und Mädchen werden sichtbar – sie erhalten eine Stimme und bekommen 

ein Gewicht in politischen Entscheidungsprozessen. Daher ist es uns ein Anliegen, die Hilfs-

angebote auf der Website des Kreisweiten Runden Tisches noch bekannter zu machen so-

wie bereits begonnene Projekte wie die Plakataktion in Kooperation mit den Wohnungsbau-

gesellschaften und die Videoreihe zum Thema häusliche Gewalt weiter voranzutreiben. 

Doch auch im Hinblick auf den Ausbau der Anonymen Spurensicherung und Täterarbeit ist 

noch viel zu tun, ebenso was Unterstützungsmaßnahmen für besonders vulnerable Grup-

pen wie z.B. behinderte Frauen, Frauen mit Fluchterfahrungen etc. betrifft.  

 

Und deshalb ist unsere Arbeit zur Istanbul-Konvention nicht nur für die Frauen im Kreis 

Recklinghausen wichtig. Diese Arbeit ist auch notwendig, damit sich innerhalb der Gesell-

schaft ein gemeinsames Verständnis von geschlechtsspezifischer Gewalt etabliert, auf des-

sen Basis diese effektiver verhütet und bekämpft werden kann.  
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ANHANG 

Veranstaltungen, Networking, Austausch 2023/24 

25.07.2023 
Kooperationstreffen mit Kreisverwaltung 

Fachbereich J/ Jobcenter 

08.08.2023 Austausch Vorbereitung Fachtag digitale Gewalt 

11.08.2023 
Austausch mit Webdesignerin zur Gestaltung der 

KRT/ KGFM-Homepage 

15.08.2023 Austausch IK-Beirat 

17.08.2023 Sitzung des Kreisweiten Runden Tisches  

21.08.2023 Präsentation Jahresbericht 2022/23 im AGS  

28.08.2023 Arbeitskreis Intervention gegen häusliche Gewalt 

05.09.2023 
Austausch mit Webdesignerin zur Gestaltung der 

KRT/ KGFM-Homepage 

08.09.2023 Netzwerktreffen der IK-Koordinator*innen in NRW 

11.09.2023 Austausch Vorbereitung Fachtag digitale Gewalt 

13.09.2023 
Veranstaltung Femizide stoppen! Im Glashaus in 

Herten 

18.09.2023 Austausch KRT-Steuerungsgruppe  

19.09.2023 
Bundesweiter Fachtag IK-Koordinierungsstellen in 

Dortmund 

26.09.2023 
Austausch Webdesignerin zur Gestaltung der 

KRT/ KGFM-Homepage 

09.10.2023 Austausch Vorbereitung Fachtag digitale Gewalt 

11.10.2023 
Austausch mit Webdesignerin zur Gestaltung der 

KRT/ KGFM-Homepage 

19.10.2023 
Kooperationstreffen mit Kreisverwaltung Fachbe-

reich J/ Jobcenter 

31.10.2023 Austausch IK-Beirat 

03.11.2023  
Austausch zur Gestaltung der KRT/ KGFM-Home-

page mit studentischer Hilfskraft 

14.11.2023 
Austausch Webdesignerin zur Gestaltung der 

KRT/ KGFM-Homepage 

22.11.2023 Fachtag „Digitale Gewalt“ 

29.11.2023 Kreisweiter Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen 

30.11.2023 
Vorstellung Arbeit KGFM bei Kreistagsfraktion Die 

Linke 

04.12.2023 Arbeitskreis Intervention gegen häusliche Gewalt 

05.12.2023 
Beiratstreffen zur Umsetzung der Istanbul-Konven-

tion im Kreis Recklinghausen   

06.12.2023 
Kooperationstreffen zur Nachbereitung des Fach-

tags „Digitale Gewalt“ 
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07.12.2023 

Vernetzungstreffen der bundesweiten Koordinie-

rungsstellen zur Umsetzung der Istanbul-Konven-

tion 

08.12.2023 

Videokonferenz mit Mediengestalterin zur Erstel-

lung einer KGFM-Homepage 

und KRT-Homepage 

13.12.2023 

Vernetzungstreffen der NRW-weiten Koordinie-

rungsstellen zur Umsetzung der Istanbul-Konven-

tion in Bochum 

15.12.2023 

Videokonferenz mit Mediengestalterin zur Erstel-

lung einer KGFM-Homepage 

und KRT-Homepage  

16.01.2024 
Steuerungsgruppentreffen des Kreisweiten Tischs 

gegen Gewalt an Frauen  

18.01.2024 
Kooperationstreffen zur Planung und Organisation 

eines Fachtags zum Thema „finanzielle Gewalt“ 

24.01.2024 
Teilnahme an Fachtagung „Gemeinsam gegen 

Gewalt an Frauen“ in Berlin (Hybridveranstaltung) 

30.01.2024 Kreisweiter Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen 

02.02.2024 

Videokonferenz mit Mediengestalterin zur Finali-

sierung der KGFM-Homepage 

und KRT-Homepage am 

05.02.2024 Arbeitskreis Intervention gegen häusliche Gewalt 

06.02.2024 

Auftaktveranstaltung FGM – Gemeinsam gegen 

Genitalverstümmelung & 

Kooperationstreffen zur Planung und Organisation 

eines Fachtags zum Thema „finanzielle Gewalt“ 

09.02.2024 

Online-Workshop 

Einführung in Wordpress & Schulung für das 

Webtool zur Pflege der Hilfsangebote im Kreis 

20.02.2024 
Kooperationstreffen zur Planung und Organisation 

des Fachtags „finanzielle Gewalt“ 

21.02.2024 Vorstellung Arbeit KGFM bei den Grünen in Marl 

27.02.2024 
Beiratstreffen zur Umsetzung der Istanbul-Konven-

tion im Kreis Recklinghausen  

11.03.2024 Arbeitskreis Intervention gegen häusliche Gewalt  

05.03.2024 

Vortrag „Sexualisierte Gewalt in Kontext der Istan-

bul-Konvention“ im Polizeipräsidium Recklinghau-

sen  

06.03.2024 

Vortrag über die Arbeit der Koordinierungsstelle 

zur Umsetzung der Istanbul-Konvention im Rah-

men der Sitzung des Sozial- und Gesundheitsaus-

schusses 
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11.03.2024 

Vortrag zur Umsetzung der Istanbul-Konvention im 

Kreis Recklinghausen im Rahmen einer Sitzung 

der Soroptimisten  

12.03.2024 

Vortrag „Sexualisierte Gewalt in Kontext der Istan-

bul-Konvention“ im Polizeipräsidium Recklinghau-

sen  

14.03.2024 

Vortrag „Sexualisierte Gewalt in Kontext der Istan-

bul-Konvention“ im Polizeipräsidium Recklinghau-

sen  

15.03.2024 
Kooperationstreffen zur Planung und Organisation 

des Fachtags „finanzielle Gewalt“ 

18.03.2024 
Treffen der Steuerungsgruppe des Kreisweiten 

Runden Tischs gegen Gewalt an Frauen  

19.03.2024 

Bundesweites Vernetzungstreffen der Koordinie-

rungsstellen zur Umsetzung der Istanbul-Konven-

tion 

08.04.2024 

Kooperationstreffen zur Planung und Organisation 

des Fachtags „finanzielle Gewalt“ 

 

Vorstellung der Arbeit zur Umsetzung der Istanbul-

Konvention im Kreis Recklinghausen bei der Kreis-

tagsfraktion der Grünen 

09.04.204 

Veranstaltung zur Umsetzung der EU-Charta in 

Marl mit dem Themenschwerpunkt häusliche Ge-

walt und Anonyme Spurensicherung nach sexuali-

sierter Gewalt 

15.04.2024 
Teilnahme an Onlinevortrag zum Thema Zwangs-

heirat  

16.04.2024 

Kooperationstreffen mit dem Beauftragten für Män-

nerbelange und vielfältiges Leben der Stadt Reck-

linghausen  

17.04.2024 
Vorstellung der Arbeit zur Umsetzung der Istanbul-

Konvention bei der Partei Die Grünen in Marl 

19.04.2024 

Videokonferenz mit Mediengestalterin zur Erstel-

lung einer KGFM-Homepage 

und KRT-Homepage 

23.04.2024 

NRW-weites Vernetzungstreffen der Koordinie-

rungsstellen zur Umsetzung der Istanbul-Konven-

tion in Münster in Unterstützung mit der Fachleite-

rin des Referats 416 „Fach- und Koordinierungs-

stelle Istanbul-Konvention“ des Ministeriums für 

Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und 

Integration des Landes Nordrhein-Westfalen 
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24.04.2024 
Kooperationstreffen zur Planung und Organisation 

des Fachtags „finanzielle Gewalt“ 

25.04.2024 
Austauschtreffen der Frauenberatungsstellen des 

Kreises 

29.04.2024 
Arbeitskreis Intervention gegen häusliche Ge-

walt 

30.04.204 

Vorstellung der Arbeit zur Umsetzung der Istanbul-

Konvention im Kreis Recklinghausen bei der Kreis-

tagsfraktion der SPD 

13.05.2024 

Kooperationstreffen mit dem Krisen- und Gewalt-

berater des Caritasverbandes Herten und der 

Gleichstellungsstelle für Männerbelange der Stadt 

Recklinghausen 

22.05.2024 
Kooperationstreffen mit Kreis Gleichstellungsbe-

auftragten Frauke Lindberg 

23.05.2024 

Kick-Off Veranstaltung und Schulung von Ärzt*in-

nen der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe 

der Paracelsus-Klinik in Marl zum Thema „Ano-

nyme Spurensicherung nach sexualisierter Gewalt“ 

29.05.2024 

Kooperationstreffen zwischen der Frauenbera-

tungsstelle Marl, KGFM und der Fachstelle 

MannoG (Mann ohne Gewalt) 

03.06.2024 
Steuerungsgruppentreffen des Kreisweiten Tischs 

gegen Gewalt an Frauen 

05.06.2024 
Forum FGM: Istanbul-Konvention und Genitalver-

stümmelung 

18.06.2024 

Präsentationen der Koordinierungsstelle Gewalt-

schutz für Frauen und Mädchen im Kreis Recklin-

ghausen im Rahmen der Ausschusssitzung des 

Frauenbeirats der Stadt Hagen 

20.06.2024 

Kooperationstreffen mit der Gleichstellungsbeauf-

tragten des Klinikum Vest zur Initiierung des Ver-

fahrens der Anonymen Spurensicherung  

20.06.2024 
Mahnwache zum Thema Femizide und Finanzie-

rung von Gewaltschutz vor dem Landtag NRW 

24.06.2024 
Beiratstreffen zur Umsetzung der Istanbul-Konven-

tion im Kreis Recklinghausen   

25.06.2024 

Fachtag „Ein lächeln ist kein Ja!“ von Consent bis 

zur Instanbul-Konvention. Kolping-Bildungsstätte 

Coesfeld. Fachvortrag „Mehr Gleichstellung 

durch weniger Gewalt?! – Eine Einführung in die 

Istanbul-Konvention von Anna Weber 
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Polizeiliche Kriminalstatistik zu häuslicher Gewalt  
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Presseartikel 

Recklinghäuser Zeitung (RZ) vom 10.09.2023 
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RZ vom 25.11.2023 
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RZ vom 01.06.2024 
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Hertener Allgemeine vom 22.06.2024 
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Allgemeine Zeitung Kreis Coesfeld, Billerbecker Anzeiger vom 28.06.2024 

abrufbar unter:  

https://www.azonline.de/muensterland/kreis-coesfeld/ein-lacheln-ist-kein-ja-3016899 

 

RZ vom 06.07.2024 

 

  

https://www.azonline.de/muensterland/kreis-coesfeld/ein-lacheln-ist-kein-ja-3016899
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Marler Zeitung vom 09.07.2024 
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RZ vom 02.08.2024 
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RZ vom 12.08.2024 
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Teilprojekte und Arbeitspakete der KGFM im Überblick 
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IMPRESSUM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämp-

fung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt (Istanbul-Konvention) im Kreis 

Recklinghausen 

 

August 2024 

 

Kontakt  

 

 

Standort Frauenberatung Recklinghausen 

Anna Weber 

Springstraße 6 

45657 Recklinghausen 

Tel: 02361-15457 oder 0157-50495993 

ik@gewaltschutz-kreis-re.de 

 

Standort Frauenberatung Marl 

Katharina Hans  

Paul-Schneider-Straße 27 

45770 Marl 

02365 – 14640 oder 0157-37350734 

ik@gewaltschutz-kreis-re.de 

 


